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SPERRMÜLLABFUHR 
 
Im Rahmen der bezirksweiten Sperrabfall- und Altholzsammlung wird am Donnerstag, den 13. 
September und am Freitag, den 14. September 2018 am ehemaligen Sportplatzgelände ein Container 
für Sperrmüll aufgestellt. Für die Allhaminger Bevölkerung besteht an diesen beiden Tagen die 
Möglichkeit ihren Sperrmüll kostenlos zu entsorgen. Nicht als Sperrmüll gilt: Alteisen, flüssige Abfälle, 
Reifen, Kühlschränke. Zusätzlich kann Sperrmüll während des laufenden Jahres in den Altstoffzentren 
Neuhofen, Asten, Enns, Hörsching, Kronstorf und Leonding, kostenlos abgegeben werden. 
 
 
GRÜN- UND STRAUCHSCHNITT – ABLAGERUNGEN 
 
Grün- und Strauchschnitt in nahe gelegenen Waldrandbereichen bzw. entlang des Allhaminger Baches zu 
entsorgen, scheint leider für manche eine Selbstverständlichkeit zu sein. Wir machen darauf aufmerksam, 
dass derartige Ablagerungen verboten sind. Sie begehen dabei eine Besitzstörung, da sie unerlaubt 
fremdes Eigentum benützen, gegen forstrechtliche Bestimmungen und gegen das Abfallwirtschaftsgesetz 
verstoßen und somit Unrat auf nicht dafür vorgesehenen Flächen illegal ablagern. Grün- und 
Strauchschnitt ist ausnahmslos bei der Sammelstelle bei der Gemeinde zu entsorgen. 
 
 
TRINKWASSERKNAPPHEIT 
Angesichts der anhaltenden Trockenheit in den vergangenen und auch prognostizierten zukünftigen 
Wochen, der leeren Brunnen, der minimalen Quellschüttungen und des nach wie vor hohen 
Wasserverbrauchs appelliert die Gemeinde Allhaming: BITTE WASSER SPAREN in dem der Verbrauch 
auf das unbedingt notwendige Ausmaß reduziert wird. 

Das heißt im Konkreten: 

  Kein Neufüllen oder Auffüllen von Schwimmbädern und Teichen 
  Abstellen von automatischen Bewässerungssystemen 
  Einstellen der Beregnung von Rasen- und Wiesenflächen 
  Reduktion des Gießens von Gärten auf das absolut notwendige Minimum 
  Kein Waschen von Autos und Großgeräten 

Die Gemeinde Allhaming bedankt sich herzlich für die Beachtung und Einhaltung dieser notwendigen 
Maßnahmen um mit dem Ortswasser in diesem heuer unglaublich heißen Sommer über die Runden zu 
kommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



STELLENAUSSCHREIBUNG BUCHHALTUNG 
 
Die Gemeinde Allhaming schreibt gemäß OÖ. Gemeinde Dienstrechts- und Gehaltsgesetz idgF. (Oö. 
GDG 2002) folgende Stelle öffentlich zur Besetzung aus. Personenbezogene Bezeichnungen umfassen 
Frauen und Männer gleichermaßen. 

Vertragsbedienstete/r für die Finanz- und Vermögensverwaltung 
ab 1. Jänner 2019 

Funktionslaufbahn GD 16 
 Teilzeit 25 Wochenstunden   
Aufgaben 

- Rechnungsprüfung und Verbuchung der laufenden Geschäfts- und Gebarungsfälle  
- Abwicklung Zahlungsverkehr 
- Durchführung des Mahnwesens 
- Personalverrechnung 
- Mitarbeit bei der Einführung der VRV 2015 (Umstellung von Kameralistik auf die doppelte 

Buchführung) 

 
Allgemeine Voraussetzungen 

- Österreichische Staatsbürgerschaft, oder StaatsbürgerIn eines EU-Mitgliedstaates 
- Persönliche, fachliche und gesundheitliche Eignung für die vorgesehene Verwendung  
- Gute Ausdrucksform in Schrift und Sprache 
- Volle Handlungsfähigkeit 
- Einwandfreies Vorleben 
- Männliche Bewerber haben einen Nachweis über den absolvierten Präsenz- bzw. Zivildienst 

(sofern die gesundheitliche Eignung hierfür gegeben war) zu erbringen. 
 

Besondere Voraussetzungen 

- Abgelegte Reifeprüfung an einer höheren kaufmännischen Schule oder 5 Jahre als BuchhalterIn in 
einer Gemeindeverwaltung 

- Sehr gute Büro- und EDV-Kenntnisse 
- Bereitschaft zur Weiterbildung im fachlichen und persönlichen Bereich 
- Freundliche Umgangsform, Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft, Kommunikations- und 

Teamfähigkeit 
- Bereitschaft zur zeitlichen Mehrleistung und flexibler Arbeitszeiteinteilung 

Das Auswahlverfahren erfolgt gemäß den Bestimmungen des oö. Gemeinde-Dienstrechts- und 
Gehaltsgesetz 2002 idgF. und umfasst auch ein Vorstellungsgespräch. 

- Die Entlohnung erfolgt als Vertragsbedienstete/r I – Entlohnungsschema GD 16.                        
Das Monatsentgelt während des ersten Dienstjahres beträgt 95 %. 

- Die Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse etc.) sind bis spätestens 
1. September 2018 beim Gemeindeamt Allhaming einzubringen. 
 
Kontakt 
Für etwaige Fragen steht Ihnen Amtsleiter Mag. Andreas Ortmayr, Tel. 07227/7155-10,  gerne zur 
Verfügung. 

                          Mit freundlichen Grüßen 
                                Ihr Bürgermeister 
 
 
 
                            Dr. Joachim Kreuzinger 

 


